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Steuergesetze 

Am 1. Januar 2006 t reten folgende Ände-
rungen in Kraft: 

Direkte Bundessteuer 
Die Folgen der kalten Progression werden 
ausgeglichen, d.h. der Kinderabzug erhöht 
sich von CHF 5’600 auf CHF 6’100, der Ab-
zug vom Erwerbseinkommen des zweitver-
dienenden Ehegat ten von CHF 7’000 auf 
CHF 7'600 und der Versicherungsabzug für 
Verheiratete von CHF 3’100 auf CHF 3’300 
bzw. für die übrigen Steuerpflicht igen von 
CHF 1’500 auf CHF 1’700.  

Kanton Luzern  
Der Staatssteuerfuss wird von 1.70 auf 
1.60 Einheiten gesenkt. 
Neu sind die Steuererklärungen der Selb-
ständigerwerbenden zent ral bei der Steu-
erverwaltung und nicht mehr bei den Ge-
meindesteuerämtern einzureichen. Es gilt 
eine generelle Einreichungsfr ist bis zum 
31. August. 
Mehrfamilien- /Geschäftshäuser, deren letz-
te Neuschatzung vor dem 1. Januar 1993 
stat t fand, werden neu geschätzt (zeit lich 
gestaffelt zwischen Frühjahr 2005-2007).  

Kanton Schwyz  
Die prozentuale Anpassung der Vermö-
genssteuerwerte nichtlandwirtschaftlicher 
Grundstücke per 2004 ist rechtens (Bun-
desgerichtsurteil). 
Nichtlandwirtschaftliche Grundstücke wer-
den während der Jahre 2006 und 2007 neu 
geschätzt (Eigenmiet- und Vermögens-
steuerwerte) .  

Kanton Obwalden  
Ent lastung aller Einkommensgruppen. Bei 
einem steuerbaren Einkommen bis 
CHF 35'000 sind das durchschnittlich zehn 
Prozent weniger Steuern als im Vorjahr, 
bei einem Einkommen bis CHF 70'000 
durchschnittlich acht Prozent weniger.  
Die Vermögenssteuern werden erheblich 
gesenkt. 
Unternehmen profit ieren von einem ein-
heitlichen und im schweizerischen Ver-
gleich t iefsten Gewinnsteuersatz von 6.6 
Prozent. 

Die Kapitalsteuer wird auf 2 Prom ille ge-
senkt.   

Mehrwertsteuer 

Wer m it Saldosteuersätzen oder nach der 
effekt iven Methode abrechnet , muss die 
einmal gewählte Methode während min-
destens fünf Jahren beibehalten. Da das 
MWST-Gesetz fünf Jahre in Kraft ist , ist 
erstmals ein Wechsel auf den 1. Januar 
2006 möglich. Ein schrift licher Antrag an 
die ESTV ist bis Ende Februar 2006 einzu-
reichen. 
Wir verweisen auf die Praxisänderungen 
per 1. Juli 2005, die einige wicht ige Fragen 
klärten, z.B. die gem ischte Verwendung 
von Gegenständen und Dienst leistungen 
oder die Kombinat ion von Gegenständen 
und Dienst leistungen. Die Bedeutung de-
taillierter interner Aufzeichnungen nimmt 
zu. Der Spielraum für steuerplanerische 
Überlegungen weitet sich jedoch aus. 
Gegenwärtig werden alle zur Mehrwert -
steuer herausgegebenen Publikat ionen neu 
überarbeitet. I n Zukunft sollen KMU an-
statt der heutigen Wegleitung einen Leit fa-
den m it wesent lich geringerem Umfang er-
halten. Als Ergänzung wird es weiterhin 
Branchenbroschüren geben.   

Bundesgesetz über die Stem pelab-
gaben 

Die Freigrenze bei der Ausgabe von Akt ien 
und GmbH-Anteilen wird per 1. Januar 
2006 von CHF 250'000 auf neu CHF 1 Milli-
on erhöht.    

Lohnausweis 

Der neue Lohnausweis t r it t gemäss Ent-
scheid der Schweizerischen Steuerkon-
ferenz SSK frühestens per 1. Januar 2007 
in Kraft . D.h. Löhne und Verwaltungsrats-
honorare, die in den Kalenderjahren 2005 
und 2006 ausbezahlt werden, dürfen 
letztmals mit dem alten Formular deklariert 
werden. 



  
Zur reibungslosen Einführung des neuen 
Lohnausweises ist das Spesenreglement 
inhaltlich zu überprüfen.  
Keine Deklarat ion effekt iver Spesen: Wer-
den die nachfolgenden Vorgaben - die der 
langjährigen Praxis der Steuerbehörden 
entsprechen - eingehalten, ist der effekt iv 
ausgerichtete Spesenbet rag nicht auf dem 
neuen Lohnausweis auszuweisen. Es ge-
nügt ein Hinweis auf die Vergütung der tat-
sächlichen Auslagen: 

Übernachtungsspesen und Benutzung öffentlicher 
Transportmittel gegen Beleg. 
Entschädigungen für Hauptm ahlzeiten, lim it iert auf 
Maximalbetrag von CHF 35 oder Pauschale von 
CHF 30. 
Kilometerentschädigung von maximal 70 Rp./Km.  
Kleinspesen gegen Beleg oder maximal CHF 20/ Tag.  
Mehrwertsteuerkonforme Abrechnung über Kun-
deneinladungen.  

Werden diese Vorgaben eingehalten und 
keine Pauschalspesen (an leitendes Perso-
nal)  ausgerichtet, kann som it auf die Ge-
nehmigung eines Spesenreglements ver-
zichtet werden.    

AHV für Nichterwerbstätige 

Wer nicht erwerbstät ig ist , muss keine 
AHV-Beit räge zahlen, sofern der erwerbs-
tät ige Ehepartner m indestens CHF 850 
AHV-Beit räge im Jahr einbezahlt ( inkl. Ar-
beitgeberbeiträge).  
Neu gilt diese Regelung aber nur noch 
dann, wenn der beit ragszahlende Ehepart-
ner das ordent liche Rentenalter noch nicht 
erreicht hat. Der Entscheid gilt rückwirkend 
ab 1. Januar 2004.  
Der nicht erwerbstät ige Ehegat te, der das 
ordent liche Rentenalter noch nicht erreicht 
hat , muss demnach neu AHV-Beit räge als 
Nichterwerbstät iger zahlen. Diese Beit räge 
r ichten sich nach der Höhe des Vermögens 
und des Renteneinkommens. Vermögende 
zahlen bis zu CHF 10'100 im Jahr.  
Tipp: Allzu hohe Beit räge lassen sich ver-
meiden, indem der bisher nicht erwerbs-
tät ige Ehegat te eine Teilzeitbeschäftigung 
aufnimmt und von seinem Erwerbsein-
kommen mehr als die Hälfte an AHV-
Beit rägen abliefert , die er als Nichter-
werbstätiger zahlen müsste.   

BVG- Revision 3 . Paket per 1 . Januar 
2006 

Der versicherbare Lohn darf nicht höher 
sein als der AHV-pflichtige Lohn. 

Die steuerlichen Lim iten für freiwillige Ein-
käufe in die Pensionskasse werden ge-
lockert . Solche Gelder können Versicherte 
einzahlen, die Beit ragslücken schliessen 
wollen. Die Lücke berechnet sich jeweils 
aus der Differenz zwischen dem tatsächli-
chen vorhandenen Vorsorgekapital und 
dem im Plan der Pensionskasse maximal 
vorgesehenen Sparkapital.  
Nach Einkäufen ist ein Kapitalbezug (auch 
Wohneigentumsförderung) während drei 
Jahren nicht möglich.  
Vorbezüge für Wohneigentum sind vor ei-
nem Einkauf zuerst zurück zu bezahlen. 
Selbständigerwerbende, die keine Beit räge 
an die berufliche Vorsorge, dafür in die 
Säule 3a (Maximalbet rag derzeit CHF 
30'960) bezahlt haben: Wenn eine solche 
Person die Selbständigkeit aufgibt , z.B. in-
folge Umwandlung in eine GmbH, und sich 
einer Pensionskasse anschliesst , muss je-
ner Bet rag des Alterguthabens, der den 
kleineren Abzug der Säule 3a (Maximal-
bet rag derzeit CHF 6'192) übersteigt , an 
eine Vorsorgelücke in der zweiten Säule 
angerechnet werden.  
Tipp: I m Einzelfall sind die Einkaufs-
möglichkeiten bei der bet roffenen  Pen-
sionskasse nachzufragen. 
Selbständigerwerbende können sich frei-
willig einer beruflichen Vorsorge unter-
stellen. Die geleisteten Beit räge müssen 
neu dauernd der beruflichen Vorsorge die-
nen. Dam it ist der voraussetzungslose 
Barbezug nach Aufnahme der selbstän-
digen Erwerbstätigkeit nicht mehr möglich.  
Die Pensionierung kann frühestens m it 58 
Jahren erfolgen. 
Steuersparmöglichkeiten für Frührentner: 
Aus einer Frühpensionierung result ierende 
Rentenkürzungen können m it Einkäufen 
kompensiert werden.   
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